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RS UVS Kärnten 1998/10/02 KUVS-K1-
587/10/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1998

Rechtssatz

Errichtet, oder läßt der Beschuldigte eine Forststraße, die Waldboden in einem durchaus erheblichen Ausmaß in

Anspruch nahm, zur Bringung errichten, so ist die Bewilligungsp3icht u.a. auch dann gegeben, wenn die Forststraße

von der ö5entlichen Wegparzelle abzweigt und in diesem Bereich auch ein Kabel der Post verlegt ist und

dementsprechend sowohl ö5entliche Interessen der ö5entlichen Straßen als auch die der Post- und

Telegraphenverwaltung im Sinne des § 62 Abs 1 lit e ForstG berührt werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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